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Bekanntmachung 
der Beschlüsse der öffentlichen Sitzung 

der 5. Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes TAWEG 05.12.2012, 

07.30 Uhr in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes TAWEG 

 
In der öffentlichen Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes TAWEG wur-
den folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss Nr. VV 10/12 
Die Verbandsversammlung des Zweckverban-
des beschließt die Haushaltssatzung und den 
Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Trink-
wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
Weiße Elster-Greiz (TAWEG) für das Wirt-
schaftsjahr 2013. 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes TAWEG:  9 
davon anwesend:  8 
Ja-Stimmen:   8 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
Der Beschluss ist angenommen. 
 
Beschluss Nr. VV 11/12 
Die Verbandsversammlung des Zweckverban-
des TAWEG beschließt die Vergabe des Auf-
trages zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 
an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloit-
te & Touche Dresden. 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder der Verbandsversammlung  des 
Zweckverbandes TAWEG:  9 
davon anwesend:  8 
Ja-Stimmen:   8 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
Der Beschluss ist angenommen. 
 
Beschluss Nr. VV 12/12 
Die Geschäftsleitung wird beauftragt, bis zur 
nächsten Verbandsversammlung eine Ände-
rung der Verbandssatzung des Zweckverban-
des Trinkwasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung Weiße Elster-Greiz (TAWEG) vor-
zubereiten, die eine Aktualisierung der textli-
chen und grafischen Beschreibung des Ver-
bandsgebietes, eine Verkleinerung des Ver-
bandsausschusses sowie eine Präzisierung der 
Verbandsaufgaben vorsieht. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes TAWEG:  9 
davon anwesend:  8 
Ja-Stimmen:   8 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
Der Beschluss ist angenommen. 
 
Beschluss Nr. VV 13/12 
Die Verbandsversammlung beschließt, dass 
der Zweckverband TAWEG bei der Kalkulati-
on der Benutzungsgebühren für die Benutzung 
der öffentlichen Entwässerungseinrichtung das 
Anlagenkapital im Bemessungszeitraum 2009 
bis 2011 zu einem kalkulatorischen Zinssatz 
von 4,6% und im Bemessungszeitraum 2012 
bis 2014 zu 4,4% verzinst. 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes TAWEG: 9 
davon anwesend:  8 
Ja-Stimmen:   8 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
Der Beschluss ist angenommen. 
 
Beschluss Nr. VV 14/12 
Die Verbandsversammlung beschließt, die 
anlässlich der Nachkalkulation der Benut-
zungsgebühren für die Benutzung der öffentli-
chen Entwässerungseinrichtung im Bemes-
sungszeitraum 2009 bis 2011 in einzelnen 
Gebührenarten ermittelte Über- bzw. Unterde-
ckungen im Kalkulationszeitraum 2012 bis 
2014 auszugleichen. 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes TAWEG:  9 
davon anwesend:  8 
Ja-Stimmen:   8 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
Der Beschluss ist angenommen. 
 
Beschluss Nr. VV 15/12 
Die Verbandsversammlung beschließt die an-
liegende 2. Satzung zur Änderung der Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssatzung des 
Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Weiße Elster-Greiz 
(TAWEG) und beauftragt die Geschäftsleitung 
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mit einer Vorankündigung der Satzungsände-
rung. 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes TAWEG: 9 
davon anwesend:  8 
Ja-Stimmen:   8 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
Der Beschluss ist angenommen. 
 
Beschluss Nr. VV 16/12 
Die Geschäftsleitung wird beauftragt, bis zur 
nächsten Verbandsversammlung einen kosten-
deckenden Abgabesatz für die Abwälzung der 
für Kleineinleiter abzuführenden Abwasserab-
gabe zu kalkulieren und eine Änderung der 
Satzung für die Erhebung einer Kommunalab-
gabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für 
Kleineinleiter (KleinES) vorsorglich voranzu-
kündigen. 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes TAWEG:  9 
davon anwesend:  8 
Ja-Stimmen:   8 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
Der Beschluss ist angenommen. 
 
Beschluss Nr. VV 17/12 
Die Geschäftsleitung wird beauftragt, bis zur 
nächsten Verbandsversammlung kostende-
ckende Gebührensätze für die Mitbenutzung 
der öffentlichen Entwässerungseinrichtung 
zum Zwecke der Straßenoberflächenentwässe-
rung zu kalkulieren und eine Änderung der 
Satzung für die Erhebung von Benutzungsge-
bühren für die Einleitung von Oberflächenwas-
ser öffentlicher Straßen, Wege und Plätze in 
die öffentliche Entwässerungseinrichtung (GS-
StrE) vorsorglich voranzukündigen. 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes TAWEG:  9 
davon anwesend:  8 
Ja-Stimmen:   8 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
Der Beschluss ist angenommen. 
 
 
 

Beschluss Nr. VV 18/12 
Die Verbandsversammlung beschließt, dass 
der Zweckverband TAWEG an die Thüringer 
Fernwasserversorgung ab dem 01.01.2013 bis 
zum Abschluss eines Kaufvertrages über 
Fernwasser monatsweise ein Entgelt in Höhe  
von 0,69 € zuzüglich Umsatzsteuer pro tat-
sächlich abgenommenen Kubikmeter Fernwas-
ser zahlt. 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes TAWEG:  9 
davon anwesend:  8 
Ja-Stimmen:   8 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
Der Beschluss ist angenommen. 
 
 

Information 
des Zweckverbandes Trinkwasser- 

versorgung und Abwasserbeseitigung 
Weiße Elster - Greiz  

(Zweckverband TAWEG) 
 

Vorankündigung der Änderung der Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssatzung (GS-
EWS), der Satzung für die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Einleitung von 
Oberflächenwasser öffentlicher Straßen, 
Wege und Plätze in die öffentliche Entwäs-
serungseinrichtung (GS-StrE) sowie der 
Satzung für die Erhebung einer Kommu-
nalabgabe zur Abwälzung der Abwasserab-
gabe für Kleineinleiter (KleinES) 
 
Der Zweckverband TAWEG ermittelte den für 
die öffentliche Entwässerungseinrichtung er-
forderlichen Engeltbedarf im Kalkulationszeit-
raum 2012 bis 2014. Trotz weiterer Einspar-
maßnahmen und Optimierungen sind für einen 
kostendeckenden Betrieb bei einzelnen An-
schlusssituationen Gebührenerhöhungen not-
wendig.  
Die Verbandsversammlung beschloss in ihrer 
Sitzung am 05.12.2012 mit Wirkung zum 
01.01.2013 die Änderung folgender Gebüh-
rensätze der GS-EWS: 
Einleitungsgebühr bei mechanischer 
Vorreinigung:                                0,76 €/m³ 
Einleitungsgebühr bei biologischer  
Vorreinigung:                                0,57 €/m³ 
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Die Ermittlung des auf die Straßenentwässe-
rung entfallenden Entgeltbedarfs ergab, dass 
nach derzeitigem Stand der Vorauskalkulation 
der Gebührensätze der GS-StrE ebenso Gebüh-
renerhöhungen erforderlich sind.  
Folgende Gebührensätze der GS-StrE werden 
ab dem Jahr 2013 voraussichtlich in angegebe-
ner Höhe geändert: 
Benutzungsgebühr für die Straßen, Wege 
und Plätze des Bundes, Landes und Land-
kreises bei Behandlung in einer 
Zentralkläranlage  1,20 €/m² 
 
Benutzungsgebühr für die Straßen, Wege 
und Plätze des Bundes, Landes und Land-
kreises ohne Behandlung in einer 
Zentralkläranlage  0,60 €/m² 
 
Der Zweckverband TAWEG wälzt die an das 
Land abzuführende Abwasserabgabe für sog. 
Kleineinleitungen (Einleitung von täglich ma-
ximal 8 m³ häuslichem Schmutzwasser in ein 
Gewässer) auf die einleitenden Grundstücksei-
gentümer (Kleineinleiter) ab. Nach derzeitigem 
Stand der Kalkulation ist künftig eine Erhö-
hung des Abgabesatzes notwendig. Der in der 
KleinES festgesetzte Abgabesatz wird ab 2013 
voraussichtlich wie folgt geändert: 
Abgabesatz:                               0,75 €/m³ 
 
Die Verbandsversammlung wird nach Ab-
schluss der Vorauskalkulation der Gebührens-
ätze der GS-StrE und der Kalkulation des Ab-
gabesatzes der KleinES über etwaige Sat-
zungsänderungen entscheiden. 
 
Ihr Zweckverband TAWEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


